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RS OGH 1994/12/15 8Ob13/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1994

Norm

KO §7

KO §54

KO §113

Rechtssatz

Der in einem unterbrochenen Verfahren Beklagte kann - sofern das ursprüngliche Hauptbegehren noch rechtshängig

ist - seine aus der Rechtsverteidigung entstandenen bis zur Konkurserö7nung aufgelaufenen Kosten nicht in einem

selbständigen Prüfungsprozeß feststellen lassen.
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